
Kommunale Volksinitiative «Mitbestimmen bei Temporeduktionen!»
Die unterzeichnenden stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner von Dübendorf stellen hiermit, gestützt auf  
Art. 10 der Gemeindeordnung, in der Form der allgemeinen Anregung folgendes Begehren:

Alle Vorlagen, die signalisierte, respektive markierte Temporeduktionen beinhalten, sind dem Gemeinderat 
als referendumsfähige Beschlüsse vorzulegen, unabhängig von der Höhe der dafür benötigten Investitionen. 
Diese Bestimmung hat für das gesamte Strassennetz der Gemeinde Dübendorf Gültigkeit.

Begründung: In den Jahren 2004, 2013 sowie 2021 wurde in Dübendorf über die Einführung von Tempo 30 abgestimmt 
und jedes Mal sprach sich die Bevölkerung dagegen aus. Trotzdem setzte der Stadtrat mittels «Salamitaktik» einzelne 
30er-Zonen um. Während solche um Schulhäuser und Kindergärten geduldet wurden, überspannte der Stadtrat mit der 
Tempo-30-Zone Zentrum den Bogen. Hauptverkehrsachsen und wichtige Durchgangsstrassen sind betroffen und die 
Zone hat grossflächigen Charakter. Sie wurde vom Stadtrat in Eigenregie beschlossen, ohne Einbezug von Gemeinderat 
und Bevölkerung. Zwei Wochen nach diesem, von vielen als undemokratisch empfundenen Vorgehen kam aufgrund einer 
Motion des Gemeinderats die Tempo-30-Vorlage über Quartiererschliessungsstrassen zur Volksabstimmung. Am 13. Juni 
2021 machte der Dübendorfer Souverän mit seinem deutlichen dritten Nein innert 17 Jahren unmissverständlich klar, 
dass er grossflächige Tempo-30-Zonen ablehnt. Aus diesen Gründen sind Vorlagen, die signalisierte, respektive markierte 
Temporeduktionen beinhalten, zwingend referendumsfähigen Gemeinderatsbeschlüssen zu unterstellen. Das ermöglicht 
der Bevölkerung, sich mittels Referenden einzubringen, und bewirkt, dass solche Massnahmen mit Bedacht und Vernunft 
geplant werden.

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der politischen Gemeinde Dübendorf wohnen. Personen, die dieses Begehren unterstützen, 
füllen es handschriftlich aus. Der Initiativbogen darf nur einmal unterzeichnet werden.
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Veröffentlicht im amtlichen Publikationsorgan der Stadt Dübendorf am 04.02.2022.
Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht sich strafbar nach 
Art. 281 bzw. 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs.

Initiativkomitee
Paul Steiner, Raubbühlstrasse 36, 8600 Dübendorf (Erstunterzeichner), Patrick Walder, Im Grund 2, 8600 Dübendorf (Zweit-
unterzeichner), Karin Kuster, Überlandstrasse 220, 8600 Dübendorf, Orlando Wyss, Untere Geerenstrasse 20b, 8600 Dübendorf, 
Daniel Griesser, Untere Geerenstrasse 24c, 8600 Dübendorf, Tanja Lips, Im Hofacher 17, 8600 Dübendorf, Lukas Schanz,  
Mettlenweg 4, 8600 Dübendorf

Das Initiativkomitee kann diese Volksinitiative mit einer von der Mehrheit seiner Mitglieder unterzeichneten schriftlichen Erklärung 
bis zur Anordnung der Volksabstimmung vorbehaltlos zurückziehen.

Unterschriftenbogen, auch nicht vollständig ausgefüllte, bitte sofort einsenden an: 
SVP Dübendorf, 8600 Dübendorf. Letzter Einsendetermin: 31.05.2022.

Der Stimmregisterführer der Stadt Dübendorf bescheinigt hiermit, dass obenstehende                   (Anzahl) Unterzeichnerinnen und  
Unterzeichner in der Stadt Dübendorf stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in Dübendorf ausüben.

(Ort und Datum)			    		      (Unterschrift der zur Bescheinigung zuständigen Amtsperson und Amtsstempel)
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Bitte unterschreiben, hier falzen und umgehend in den nächsten Briefkasten werfen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!▼ ▼

▼▼
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Temporeduktionen betreffen alle Dübendorferinnen und Dübendorfer. Mit der 
Annahme dieser Initiative verlagert sich die Kompetenz zur Einführung  
solcher Massnahmen vom Stadtrat zum Parlament und/oder zum Stimmvolk. 
Eine solche Regelung gilt beispielsweise bereits in Uster. 

Die Initiative hat zum Ziel:
 
Dass Dübendorf nicht zu einer grossflächigen, perfiden Bussenfalle wird!
 
Dass keine teuren, ungewollten Verkehrsbehinderungen eingeführt 
werden!
 
Dass kein Signalisationswirrwarr entsteht, keine Fussgängerstreifen 
an ungewollten Stellen entfernt werden und keine weiteren Parkplätze 
verschwinden!
 

Volksinitiative: 
Was für ein Verkehrsregime 
braucht Dübendorf? 
Sie können massgeblich 
mitbestimmen! 


